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Die ARD, die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
der Bundesrepublik Deutschland, prüft, an den Zero-Rating-Angeboten StreamOn
(einem Angebot der Deutschen Telekom) und Vodafone Pass teilzunehmen. Diese
Angebote ermöglichen es ihren Nutzern, Streams der entsprechenden Sender
über das mobile Internet zu streamen, ohne dass das Streaming der
teilnehmenden Sender auf das Datenvolumen des Nutzers angerechnet wird.
Aktuell nehmen bereits das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) und der deutsche
Auslandssender Deutsche Welle (DW) an StreamOn teil. Bei der ARD befindet man
sich aktuell noch in einem Prüfverfahren. Dabei müssen vor allem die technischen
Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen der Anbieter mit Vorgaben der
ARD in Einklang gebracht werden. Es handelt sich um ein aufwändiges Verfahren,
da die ARD ein Verbund von neun Landesrundfunkanstalten ist. So gibt es im
Ergebnis viele verschiedene Angebote, die für eine Bereitstellung angepasst
werden müssten.

Dem aktuellen Prüfauftrag der ARD ist im Oktober 2017 eine Entscheidung der
Bundesnetzagentur (BNetzA) vorausgegangen. Zunächst war nämlich bezweifelt
worden, ob Zero-Rating-Modelle mit der Netzneutralität vereinbar sind, die für den
deutschen Rechtsraum zunächst im deutschen Telekommunikationsgesetz
festgeschrieben war und seit 30. April 2016 in der Netzneutralitätsverordnung
(Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.
November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur
Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte
bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie der Verordnung
(EU) Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union)
geregelt ist. Die Bundesnetzagentur kam zu dem Ergebnis, dass Zero-Rating-
Dienste grundsätzlich zulässig sind, jedoch wurden den Anbietern gewisse
Bedingungen gestellt. So muss StreamOn im EU-Ausland für die Nutzer genauso
verfügbar sein wie im Inland, da es sonst zu Konflikten mit dem Roam-Like-at-
Home-Prinzip kommen würde. Darüber hinaus muss auch für die Inhalteanbieter
ein gleicher Zugang zu dem Angebot bestehen. Zudem muss Videostreaming in
einer ungedrosselten Bandbreite zur Verfügung stehen. Jedoch ist die
Entscheidung der Bundesnetzagentur noch nicht rechtskräftig, die Deutsche
Telekom hat gegen diese Widerspruch eingelegt.
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Auch die deutschen Landesmedienanstalten haben im Rahmen ihrer
Plattformregulierung in seitens der Bundesnetzagentur auf der Grundlage der
wechselseitigen Kooperationspflichten erbetenen Stellungnahmen bislang keinen
Verstoß von Zero-Rating-Agenturen gegen die Vorgaben der Netzneutralität
festgestellt.

Ähnliche Beschlüsse haben auch andere europäische Regulierungsbehörden
getroffen, zuletzt im Dezember 2017 die österreichische Telekom-Control-
Kommission bezüglich des Dienstes Free Stream (vgl. dazu den Bescheid
18.12.2017, Az. R 5/17-11,
https://www.rtr.at/de/tk/R5_17_Bescheid_18122017/R_5_17_Bescheid_A1-
FreeStream.pdf).

Stellungnahme der Landesmedienanstalten

https://www.die-
medienanstalten.de/fileadmin/user_upload/die_medienanstalten/Ueber_uns/Position
en/2018-01-24_DLM-Vodafone_Pass_Website.pdf

Pressemitteilung der Bundesnetzagentur zur grundsätzlichen
Zulässigkeit von Zero-Rating-Modellen vom 15. Dezember 2017

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemeines/Presse/
Pressemitteilungen/2017/15122017_StreamOn.pdf;jsessionid=A2D32FD70C70A729
7F64A2144CDF35F6?__blob=publicationFile&v=2
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